
 

Ergebnisprotokoll 

 

über die öffentliche Sitzung 

des Ortschaftsrats Brombach der Stadt Lörrach 

am Mittwoch, 26. November 2025 

im Rathaus Brombach, Ringstraße 1  

 

 

 

TOP 1 

Haushaltsplan 2026 

Vorlage: 236/2025 

 

Der Ortschaftsrat nimmt den Haushaltsplan einstimmig zur Kenntnis.  

 

Siehe Haushaltssatzung 

 

 

TOP 2 

Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach 

Vorlage: 174/2025 

 

Der Ortschaftsrat nimmt nachfolgende Beschlussvorlage einstimmig zur Kenntnis: 

 

1. Dem Wirtschaftsplan 2026 wird zugestimmt. 
 

2. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit: 

2.1 Erträgen von         9.163.528 € 

2.2 Aufwendungen von        9.163.528 € 

 

2.3 einem Jahresüberschuss / Fehlbetrag                      0 € 
 

3. Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit: 

  Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   8.751.886 € 

  Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  6.050.318 € 

  

3.1 einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus 

  laufender Geschäftstätigkeit       2.701.668 € 

  

 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               2.000 € 

  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         6.012.858 € 

 3.2 einem Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf 

  aus Investitionstätigkeit                -6.010.858 € 

 

 3.3 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf  

  (Summe aus 3.1 und 3.2)                -3.309.364 € 
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  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit      6.361.121 € 

  Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit      3.051.757 € 

 3.4 einem Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf 

  aus Finanzierungstätigkeit         3.309.364 € 

 

 3.5 einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands 

  zum Ende des Wirtschaftsjahres 

  (Summe aus 3.3 und 3.4)                              0 € 

 

4.1 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

 für Investitionen beträgt         6.361.121 € 

    

4.2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen  

Verpflichtungsermächtigungen beträgt     7.095.000 € 

 

4.3 Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf     2.500.000 € 

 festgesetzt 

 

 

TOP 3 

Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Stadtwerke Lörrach 

Vorlage: 220/2025 

 

Der Ortschaftsrat nimmt nachfolgende Beschlussvorlage einstimmig zur Kenntnis: 

 

Dem Wirtschaftsplan 2026 wird zugestimmt. 

 

 

    Euro 

1. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit   

1.1 Erträgen von 15.972.550 

1.2 Aufwendungen von 16.803.350 

1.3 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -830.800 

2. Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit 

 
 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 13.803.850 

 

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 13.148.650 

2.1 einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 

Geschäftstätigkeit 

655.200 

 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.271.000 

 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.382.000 

2.2 einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -8.111.000 

2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2) -7.455.800 
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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 9.284.000 

 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.896.700 

2.4 einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit 

6.387.300 

2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 

Wirtschaftsjahres (Summe aus 2.3 und 2.4) 

-1.068.500 

3.1 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 

beträgt 

9.284.000 

3.2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 

beträgt 

20.115.000 

3.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.360.000 

 

 

 

TOP 4 

Wirtschaftsplan 2026 EB Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach 

Vorlage: 233/2025 

 

Der Ortschaftsrat nimmt nachfolgende Beschlussvorlage einstimmig zur Kenntnis: 

 

Dem Wirtschaftsplan 2026 wird zugestimmt.  

 

 

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtgrün und Friedhöfe 

Lörrach 

für das Wirtschaftsjahr 2026 

 
   Der Ortschaftsrat nimmt nachfolgende Beschlussvorlage einstimmig zur Kenntnis: 

 

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der 

Gemeinderat 

am 18.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen: 

 

    Euro 

1. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit   

1.1 Erträgen von 5.279.500 

1.2 Aufwendungen von 6.201.150 

1.3 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -921.650 

      

2. Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit   

  Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 5.606.600 

  Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 5.566.000 

2.1 

einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 

Geschäftstätigkeit  40.600 
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  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000 

  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.091.500 

2.2 einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.081.500 

2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus  Nr. 2.1 und 2.2)  -1.040.900 

  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.556.300 

  Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 515.400 

2.4 

einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit 1.040.900 

2.5 

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 

Wirtschaftsjahrs 

(Summe aus 2.3 und 2.4) 0 

      

3.1 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 

beträgt 645.000 

3.2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 

beträgt 0,00 

3.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.240.000,00 

 

 

 

TOP 5 

Wirtschaftsplan 2026 EB Werkhof Lörrach 

Vorlage: 234/2025 

 

Der Ortschaftsrat nimmt nachfolgende Beschlussvorlage einstimmig zur Kenntnis: 

 

Dem Wirtschaftsplan 2026 EB Werkhof wird zugestimmt. 

 

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof Lörrach 

 für das Wirtschaftsjahr 2026 

 
   Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der 

Gemeinderat 

am 18.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen: 

   

       Euro 

1. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit   

1.1 Erträgen von 5.492.100 

1.2 Aufwendungen von 5.492.100 

1.3 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 0 

      

2. Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit   
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  Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 5.472.100 

  Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 5.079.800 

2.1 einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit  392.300 

  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000 

  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 432.000 

2.2 einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -412.000 

2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus  Nr. 2.1 und 2.2)  -19.700 

  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 567.500 

  Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 547.800 

2.4 einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 19.700 

2.5 

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 

Wirtschaftsjahrs 

(Summe aus 2.3 und 2.4) 0 

      

3.1 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 

beträgt 567.500 

3.2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 

beträgt 0,00 

3.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.098.000,00 

 

 

 

TOP 6 

Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge Brombach - Planung eines Hochwasser-

rückhaltebeckens im Bereich der Adelhauser Straße (Tannengra-

ben/Münchhäuslisgraben) - Vorentwurfsplanung 

Vorlage: 092/2025 

 

Der Ortschaftsrat stimmt nachfolgender Beschlussvorlage einstimmig zu: 

 

1. Die Vorentwurfsplanung wird zur Kenntnis genommen und die Verwaltung 

beauftragt, eine Beckenplanung im Bereich des Zusammenflusses 

Tannengraben/Münchhäuslisgraben weiter zu bearbeiten 

2. Die Variante zum Bau eines Entlasterkanals in der Adelhauser Straße (BV 

003/2021) wird nicht weiterverfolgt. 
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TOP 7 

Veränderungssperre "Gewerbegebiet Entenbad" - Verlängerung 

Vorlage: 218/2025 

 

Der Ortschaftsrat nimmt nachfolgende Beschlussvorlage einstimmig zur Kenntnis: 

 

1. Die Verlängerung der Veränderungssperre für den Bereich „Gewerbegebiet 

Entenbad“ wird als Satzung beschlossen.  

 

2. Die Verlängerung der Veränderungssperre ist ortsüblich bekannt zu machen.   
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